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Vermögensteuer: 
Ungerecht, ineffizient,
überflüssig

Die Wiederbelebung der Vermögensteu-
er bildet neben einer Erhöhung der Ein-
kommensteuer-Spitzensätze ein Kernele-
ment der aktuellen Debatte über die Ge-
rechtigkeit des deutschen Steuersys-
tems. Die faire Verteilung der Steuerlas-
ten ist ein nachvollziehbares Anliegen,
hinter dem sich allerdings auch fiskalische
(Länder-)Interessen verbergen, die gerne
durch populäre Verwendungszwecke
übertüncht werden. Wenn es nur um ei-
ne andere Lastverteilung ginge, dann
müssten solche Forderungen aufkom-
mensneutral mit Vorschlägen zur Entlas-
tung der Steuerpflichtigen an anderer
Stelle verknüpft werden. Dies wäre für die
Belastungstransparenz von Vorteil und
würde auch davor schützen, den Blick
einseitig auf tatsächliche oder vermeint-
liche Steuerlücken zu richten.

Die folgenden Überlegungen beziehen
sich insbesondere auf die erneute Einfüh-
rung einer persönlichen allgemeinen Ver-
mögensteuer (vgl. Scherf 2011, 380 ff.).
Temporäre Sonderabgaben auf Vermö-
gen bleiben unbeachtet, weil sie weitge-
hend dieselben Probleme aufwerfen und
dem Gerechtigkeitsziel weder systema-
tisch, noch dauerhaft dienen. Die Erb-
schaftsteuer wird als alternativer Ansatz-
punkt für eine verstärkte Vermögensbe-
steuerung am Rande berücksichtigt.

Besteuerung der Vermögens -
erträge

Die Vermögensteuer lässt sich im Wesent-
lichen mit der Besteuerung nach der Leis-
tungsfähigkeit und dem Ziel einer gleich-
mäßigeren Vermögensverteilung rechtfer-
tigen. Infolgedessen stellt sich zunächst
die Frage, inwieweit Vermögen ergänzend
zum persönlichen Einkommen als Indi-

kator der steuerlichen Leistungsfähigkeit
herangezogen werden soll. Wenn es nur
um die Vermögenserträge geht, ist die
Antwort klar: Soweit sie im Rahmen ei-
ner synthetischen Einkommensteuer er-
fasst werden, bedürfen sie keiner weite-
ren separaten Besteuerung.

Das gilt sogar dann, wenn man den Ver-
mögenserträgen eine erhöhte Leistungs-
fähigkeit zubilligt. Vermögenserträge gel-
ten als fundierte Einkommen, die im Ver-
gleich zu Arbeitseinkommen müheloser
erzielbar, sicherer und mit einem zusätz-
lichen Freizeitnutzen verbunden sind. Das
mag plausibel erscheinen, doch verzich-
tet die synthetische Einkommensteuer aus
gutem Grund auf eine Differenzierung
nach nicht messbaren subjektiven Grö-
ßen und beschränkt sich auf das mess-
bare Ergebnis Einkommen. Eine dennoch
gewünschte Zusatzbelastung der Vermö-
genserträge ließe sich zudem im Rahmen
der Einkommen- und Körperschaftsteu-
er erreichen, erfordert also keine eigen-
ständige Vermögensteuer.

Dagegen spricht, dass eine synthetische
Einkommensteuer alle (auch fundierte)
Einkunftsarten unabhängig von ihrer Quel-
le gleichmäßig belasten soll. Ferner stellt
sich bei differenzierter Belastungsabsicht
das Problem der Aufspaltung von Misch-
einkünften (z.B. Gewinne) in Arbeits- und
Kapitaleinkünfte (vgl. Wissenschaftlicher
Beirat beim BMF 1989, 29). Eine Alter-
native wäre die generelle Anhebung der
Einkommensteuersätze im oberen Ein-
kommensbereich. Sie kann damit begrün-
det werden, dass Vermögenserträge dort
tendenziell stärker ins Gewicht fallen (vgl.
Wissenschaftlicher Beirat beim BMF
1989, 31). Der Zusammenhang von Ein-
kommen und Vermögen ist jedoch kei-
neswegs eindeutig, so dass die (unter An-
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Zur Diskussion gestellt

reizaspekten ohnehin fragliche) Anhebung der Grenzsteu-
ersätze Vermögensbesitzer nicht sonderlich gezielt trifft.

In der Praxis werden Kapitaleinkommen heute nicht extra
belastet, sondern begünstigt, teils durch lückenhafte Erfas-
sung, teils durch bewusst eingeräumte Steuervorteile. Inte-
ressanterweise fallen solche Verstöße gegen die Steuerge-
rechtigkeit auch in die Verantwortung von Politikern, die sich
heute für die Vermögensteuer aussprechen. Wer gebilligt
hat, dass Zinsen und Dividenden durch die Abgeltungsteu-
er anders und in der Spitze geringer besteuert werden als
Arbeitseinkommen, sollte erst einmal diesen Fehler korrigie-
ren und die horizontale Einkommensteuergerechtigkeit wie-
derherstellen. Der Versuch, die Lücken der Kapitaleinkom-
mensbesteuerung indirekt über eine Vermögensteuer zu kor-
rigieren, ist ein Irrweg, der nicht zu einer systematischen
Gleichbehandlung aller Einkommensarten führt.

Besteuerung des Vermögensbesitzes

Zur Begründung einer gesonderten Besteuerung des Ver-
mögens kann das Leistungsfähigkeitsprinzip nur herange-
zogen werden, wenn der Vermögensbesitz als solcher eine
besondere Leistungsfähigkeit etabliert, die über die Vermö-
genserträge hinausreicht. In diesem Kontext wird darauf hin-
gewiesen, dass Vermögensbesitz mit finanzieller Unabhän-
gigkeit und Sicherheit, größerer Kreditfähigkeit, ökonomi-
scher Macht und gesellschaftlichem Ansehen einhergeht.
Akzeptiert man die Relevanz dieser Faktoren für die persön-
liche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, so lässt sich neben
der Einkommensteuer eine Vermögensteuer rechtfertigen,
die am Vermögensbestand anknüpft und ertraglose Ver-
mögen belastet.

Letzteres stellt nur dann ein grundlegendes Problem dar,
wenn man eigentlich die Vermögenserträge besteuern und
Eingriffe in die Vermögenssubstanz vermeiden will. Konjunk-
turpolitisch von Nachteil ist die ertragsunabhängige Belas-
tung der Unternehmen aber in jedem Fall, wenngleich sie
durch Steuerstundung entschärft werden kann. Bezüglich
der Steuergerechtigkeit muss man sehen, dass die pro-
zentuale Belastung mit steigender Rendite der tatsächlichen
Vermögenserträge sinkt. Eine proportionale Besitzsteuer
wirkt daher regressiv, wenn sich überdurchschnittliche Ist-
Erträge auf Steuerpflichtige mit hohem Vermögen konzent -
rieren.

Die Begründung der Vermögensteuer mit einer besonde-
ren Leistungsfähigkeit des Vermögensbesitzes ist funda-
mental umstritten. Ansehen und Einfluss einer Person hän-
gen nicht nur, nicht einmal in vorhersehbarer Weise vom Ver-
mögen ab. Zudem werden Einkommensrisiken allgemein
durch das soziale Sicherungssystem gemildert. Schließlich
lassen sich die angeführten Faktoren nur schwer für Steu-

erzwecke konkretisieren. Das Leistungsfähigkeitsprinzip lie-
fert mithin alles andere als eine valide Grundlage für die Ver-
mögensteuer.

Was übrig bleibt, ist das Verteilungsargument. Die Vermö-
gensteuer soll der Vermögenskonzentration entgegenwir-
ken und eine gleichmäßigere Vermögensverteilung herbei-
führen. Freilich ist zu bezweifeln, dass die Umverteilungs-
funktion tatsächlich erfüllt wird, zumal der Staat seine Ein-
nahmen nicht den Ärmeren zwecks Vermögensbildung zur
Verfügung stellt. Zu Zeiten der Erhebung der Vermögensteu-
er war das Aufkommen jedenfalls relativ gering (1996: 9 Mrd.
DM). Anhänger einer erneuerten Vermögensteuer schätzen
das mögliche Aufkommen optimistisch auf über 11 Mrd.
Euro pro Jahr (vgl. Bach und Beznoska 2012, 17). Selbst
das wären nur 2% des gesamten Steueraufkommens (2012:
600 Mrd. Euro), etwa so viel wie die Grundsteuer (1,8%) und
weniger als die Tabaksteuer (2,4%).

Hinzu kommt, dass ein großer Teil des potenziellen Steuer-
aufkommens auf Betriebsvermögen basiert. Auch die Be-
fürworter einer allgemeinen Vermögensteuer konzedieren
überwiegend, dass eine merkliche Zusatzbelastung des Be-
triebsvermögens Investitionen und Arbeitsplätze in Deutsch-
land gefährden kann. Aus diesem Grund werden regelmä-
ßig entsprechende Steuervergünstigungen eingeplant. Sie
bewirken aber eine verfassungsrechtlich problematische un-
gleichmäßige Besteuerung der verschiedenen Vermögens-
arten, die der horizontalen Steuergerechtigkeit zuwiderläuft
und auch die Umverteilungsfunktion beeinträchtigt. 

Man muss in diesem Kontext aber auch beachten, dass
die Unternehmen eine laufende Vermögensteuer als Kos-
tenfaktor kalkulieren und wenigstens teilweise auf die Kun-
den überwälzen. Der Staat trägt gesamtwirtschaftlich zur
Überwälzung bei, indem er die Einnahmen aus der Vermö-
gensteuer nachfragewirksam verwendet, vor allem für hö-
here Staatsausgaben, voraussichtlich weniger für Steuer-
senkungen. Dadurch trifft die Steuer effektiv nur zum Teil
die Vermögensbesitzer, was die befürchteten Investitions-
und Beschäftigungseffekte relativiert, die intendierten Ver-
teilungswirkungen jedoch weiter herabsetzt.

Insgesamt ist von einer Vermögensteuer auch hinsichtlich
des Verteilungsziels wenig zu erwarten. Die Kritik an der sehr
ungleichmäßigen Vermögensverteilung erscheint nachvoll-
ziehbar, doch eine maßvolle laufende Besteuerung des per-
sönlichen Vermögens löst das Problem nicht. Sie stellt nur
eine symbolische Korrektur dar, die mit unerwünschten Ne-
benwirkungen verbunden ist. Wer eine gleichförmigere Ver-
mögensverteilung anstrebt, sollte vielmehr darauf hinwirken,
die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen zu
stärken. Die Attraktivität einer solchen Beteiligung hat sich
durch die Abgeltungsteuer leider zugunsten der oberen Ein-
kommensklassen verschoben.
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Probleme der Vermögensbewertung

Sollte sich die Politik trotz fraglicher Begründung für eine
Wiederbelebung der Vermögensteuer entscheiden, dann
wird sie mit ernsthaften Gestaltungsproblemen konfron-
tiert. Bemessungsgrundlage der Vermögensteuer wäre das
Gesamtvermögen nach Abzug eventueller sachlicher und
persönlicher Freibeträge. Ein gravierendes Problem bildet
hierbei die monetäre Bewertung der unterschiedlichen Ver-
mögensgegenstände.

In Deutschland sollte die sogenannte Einheitsbewertung
eine gleichmäßige Bewertung unterschiedlicher Vermögens-
arten und die einheitliche Verwendung dieser Werte bei Ver-
mögensteuer, Erbschaftsteuer und Grundsteuer gewährleis-
ten. Diese Idee wurde jedoch nicht zufriedenstellend um-
gesetzt. In der Praxis kam es zu einer ungleichmäßigen,
teilweise willkürlichen Bewertung, vor allem des Grundver-
mögens. Daher war die Einheitsbewertung verfassungswid-
rig (vgl. BVerfGE 93, 121), was zur Aussetzung der Vermö-
gensteuer führte. Die ungleiche Besteuerung des Vermö-
gens verzerrte zudem die Entscheidungen über die Vermö-
gensanlage, insbesondere zugunsten der Immobilien.

Ohne befriedigende Regelung der Vermögensbewertung
ist die Vermögensteuer nicht mit dem Grundgesetz verein-
bar. Das Problem besteht darin, eine kontinuierliche, zeit-
nahe, den Verkehrswert der Vermögensgegenstände wi-
derspiegelnde Bewertung für alle Vermögen sicherzustel-
len. Das erbschaftssteuerliche Bewertungsrecht mag zwar
die verkehrswertorientierte Ermittlung für Immobilien und
Betriebe erleichtern (vgl. Bach und Beznoska 2012, 
12–13). Man darf aber die sehr viel größere Masse der Be-
wertungen im Rahmen einer laufenden Vermögensteuer
nicht unterschätzen.

Der hierfür erforderliche Aufwand steht in keinem günstigen
Verhältnis zum Steueraufkommen (vgl. Wissenschaftlicher
Beirat beim BMF 2013, 56–57). Zur Schmälerung des Po-
tenzials trägt bei, dass Vermögensteile, für die keine Ver-
kehrswerte zur Verfügung stehen, zurückhaltend geschätzt
werden müssen, um das Risiko von Überbewertungen und
Rechtsstreitigkeiten zu begrenzen. Außerdem ist zu beach-
ten, dass in wirtschaftlichen Krisenzeiten auch die Vermö-
genswerte sinken (vgl. Institut der deutschen Wirtschaft
Köln 2010, 7).

Alternativen zur Vermögensteuer

Angesichts der schwierigen Vermögensbewertung muss
man die Abschaffung der Vermögensteuer nicht bedauern.
Eine Steuer, die ihre Hauptziele systematisch verfehlt hat,
wirft die Frage auf, ob sich die Ziele nicht besser durch ei-
ne andere Art des steuerlichen Zugriffs erreichen lassen. Die

umgekehrte Dualisierung der Einkommensteuer im Sinne
der Höherbelastung der Vermögenserträge erscheint jedoch
ebenso wenig zielkonform wie die Erhöhung der Einkom-
mensteuersätze. Wer die Vermögenden treffen will, darf nicht
gerade die Einkommen, die in den oberen Einkommensklas-
sen eine beachtliche Rolle spielen, durch eine Abgeltung-
steuer privilegieren.

Ohne eine Reintegration der Kapitaleinkommen in die per-
sönliche Einkommensteuer wird es keine horizontale und
somit auch keine vertikale Steuergerechtigkeit geben. Hin-
zutreten sollte eine konsequentere Besteuerung von Ver-
äußerungsgewinnen. Die Beschränkung auf realisierte Wert-
zuwächse ist zwar suboptimal, weil sie das Halten von Ver-
mögensteilen fördert, die im Wert gestiegen sind. Unreali-
sierte Wertzuwächse lassen sich jedoch nur schwer ermit-
teln; hier ergeben sich dieselben Probleme wie bei der Ein-
heitsbewertung der Vermögensbestände.

Neben einer möglichst weitreichenden Rückkehr zur syn-
thetischen Einkommensteuer  könnte man die von der Ver-
mögensteuer wahrgenommenen Aufgaben teilweise auf die
Erbschaftsteuer übertragen. Sie besteuert das Vermögen
nicht kontinuierlich, sondern erst im Todesfall. Da in Deutsch-
land der Erbanfall besteuert wird, weil die Leistungsfähigkeit
des Erben zunimmt, müsste eine stärker zugreifende Erb-
anfallsteuer den Verzicht auf die Vermögensteuer ausglei-
chen. Diese Lösung würde die Vermögensbesteuerung ins-
gesamt nachdrücklich vereinfachen, weil Vermögenswerte
zum Zwecke der Erbschaftsbesteuerung nur in verhältnis-
mäßig wenigen Fällen ermittelt werden müssen.

Man kann einwenden, dass die heutige Erbschaftsteuer ih-
rerseits Mängel aufweist. Sie besteuert Erbschaften mit ho-
hen Grenzsteuersätzen von bis zu 50% und nimmt gleich-
zeitig große Teile der Bemessungsgrundlage von der Be-
steuerung aus. Zu erwähnen sind insbesondere die hohen
allgemeinen Freibeträge, die Vergünstigungen für vermiete-
te Grundstücke und selbstgenutzte Familienheime sowie die
Tarifbegrenzung und der Verschonungsabschlag für Be-
triebsvermögen (vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim BMF
2012, 37). Eine gleichmäßige, von der Vermögensstruktur
unabhängige Besteuerung der Erbschaften ist mithin nicht
gesichert. Dies wäre freilich bei einer allgemeinen Vermö-
gensteuer auch nicht anders und unterstreicht eher den Be-
fund, dass jede (Vermögens-) Besteuerung ihr Gerechtig-
keitsziel aufgrund sachlicher und persönlicher Steuerver-
günstigungen zu verfehlen droht.

Fazit

Angesichts der Defekte des Einkommensteuersystems und
der ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung ver-
dient der Appell, die Vermögensteuer zu reanimieren, eine
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gewisse Sympathie. Bei Lichte betrachtet führt dieser Weg
aber nicht zum Ziel. Die Vermögensteuer ist weder mit dem
Leistungsfähigkeitsprinzip noch mit dem Ziel einer gleich-
mäßigeren Vermögensverteilung stichhaltig zu begründen.
Insbesondere die aufwendige, kaum zufriedenstellend lös-
bare Vermögensbewertung steht einer horizontal gerech-
ten Belastung entgegen und verhindert auch eine pas sable
Relation zwischen Erhebungskosten und Steueraufkommen.
Da ihre Funktionen sehr gut durch eine synthetische Ein-
kommensteuer in Kombination mit einer wirksamen Erb-
schaftsteuer wahrgenommen werden können, ist die im
Zweifel ungerechte, gewiss aber komplizierte und aufkom-
mensschwache Vermögensteuer überflüssig. Sie eignet sich
speziell nicht dafür, andere Defekte des Steuersystems wett-
zumachen. Solche Bemühungen führen selten zu einer bes-
seren Steuerlastverteilung, sondern begünstigen eine un-
systematische und nur scheinbar soziale Steuerpolitik.
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